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Sie hatten keine Zeit? Sie hatten Besseres zu tun? 
Das verstehen wir doch. Aber wenn Sie wirklich 

zum kleinen Kreis derer gehören, 
die den neuen Zöller immer noch nicht haben, 

wissen Sie, was zu tun ist: Gas geben und bestellen.

Nachzügler

Name Straße

PLZ Ort     

Unterschrift Z5-2/05

Bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung oder beim Verlag Dr. Otto Schmidt · Postfach 51 10 26 · 50946 Köln

Datum

BESTELLSCHE IN Fax (02 21) 9 37 38 –943



n313/2005

Unterhaltsgrunds�tze des OLG Frankfurt am Main
(Stand: 1. Juli 2005)

Pr�ambel
Die von den Richtern der Familiensenate des f�r ganz
Hessen zust�ndigen OLG Frankfurt am Main erarbeiteten
Grunds�tze beruhen auf der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs und sollen im Interesse der Einheitlichkeit
und �berschaubarkeit Orientierungslinien f�r die Praxis
geben. Sie orientieren sich an der bundeseinheitlichen
Leitlinienstruktur und lehnen sich, soweit inhaltlich �ber-
einstimmend, an den Wortlaut der S�ddeutschen Leit-
linien an.

Sie binden den Richter nicht; dieser wird in eigener
Verantwortung die angemessenen Lçsungen des Einzel-
falls finden m�ssen.

Das Tabellenwerk der D�sseldorfer Tabelle ist einge-
arbeitet. Die Erl�uterungen werden durch nachfolgende
Leitlinien ersetzt.

Unterhaltsrechtlich maßgebendes
Einkommen

1. Geldeinnahmen

1.1 Regelm�ßiges Bruttoeinkommen einschl. Renten
und Pensionen

Auszugehen ist vom Bruttoeinkommen als Summe aller
Eink�nfte, regelm�ßig bezogen auf das Kalenderjahr.

1.2 Unregelm�ßiges Einkommen
Soweit Leistungen nicht monatlich anfallen (z.B. Weih-
nachts- und Urlaubsgeld), werden sie auf ein Jahr umge-
legt. Einmalige Zahlungen (z.B. Abfindungen) sind auf
einen angemessenen Zeitraum (in der Regel mehrere
Jahre) zu verteilen.

1.3 �berstunden
�berstundenverg�tungen werden voll angerechnet, so-
weit sie berufstypisch sind oder in geringem Umfang
anfallen (BGH v. 25.6.1980 – IVb ZR 530/80, MDR
1980, 1010 = FamRZ 1980, 984 = NJW 1980, 2251)
oder der Mindestbedarf der Kinder nicht gedeckt ist. Im
�brigen ist der Anrechnungsteil nach Zumutbarkeit zu
ermitteln. Die Weiterf�hrung �berobligationsm�ßiger
�berstundenleistungen kann regelm�ßig nicht verlangt
werden. Dies gilt entsprechend auch f�r Nebent�tigkei-
ten. Zur Obliegenheit einer Nebent�tigkeit zur Deckung
des Mindestbedarfs minderj�hriger Kinder vgl. BVerfG
v. 5.3.2003 – 1 BvR 752/02, FamRZ 2003, 661.

1.4 Spesen und Auslçsungen
�ber die Anrechenbarkeit von Spesen und Auslçsungen
ist nach Maßgabe des Einzelfalls zu entscheiden. Als
Anhaltspunkt kann eine anzurechnende h�usliche Erspar-

nis (also nicht f�r reine �bernachtungskosten oder Fahrt-
kosten bis zu der in Ziff. 10. 2. 2 definierten Hçhe) von
einem Drittel in Betracht kommen.

1.5 Einkommen aus selbst�ndiger T�tigkeit
Bei Eink�nften aus selbst�ndiger T�tigkeit oder aus Ge-
werbebetrieb wird regelm�ßig an den Gewinn (§ 4 Abs. 1,
3 EStG) aus einem zeitnahen Dreijahreszeitraum ange-
kn�pft. Mit der Vorlage der ESt-Bescheide und der ent-
sprechenden Bilanzen mit G+V-Rechnung oder den Ein-
nahme/�berschuss-Rechnungen wird der besonderen
Darlegungslast (BGH v. 27.1.1993 – XII ZR 206/91,
FamRZ 1993, 789 [792]) i.d.R. gen�gt. Auf substantiier-
ten Einwand sind ggf. weitere Erl�uterungen vorzuneh-
men oder Belege vorzulegen. Zu Ansparabschreibungen
und zur Beachtung von Besonderheiten der Einkom-
mensentwicklung siehe BGH v. 2.6.2004 – XII ZR
217/01, BGHReport 2004, 1218 = MDR 2004, 1240 =
FamRZ 2004, 1177.

1.6 Einkommen aus Vermietung und Verpachtung
sowie Kapitalvermçgen

ist der �berschuss der Bruttoeink�nfte �ber die Wer-
bungskosten und notwendige Instandhaltungsr�cklagen.
F�r Wohngeb�ude ist keine AfA anzusetzen; im Einzel-
fall kommt stattdessen die Ber�cksichtigung angemesse-
ner Tilgungsleistungen in Betracht.

1.7 Steuererstattungen
sind in der Regel im Kalenderjahr der tats�chlichen Leis-
tung zu ber�cksichtigen. Steuervorteile, die auf unter-
haltsrechtlich nicht zu ber�cksichtigenden Aufwendun-
gen beruhen, bleiben außer Betracht.

1.8 Sonstige Einnahmen
sind z.B. Trinkgelder

2. Sozialleistungen

2.1 Arbeitslosengeld und Krankengeld

2.2 Leistungen nach dem SGB II
Beim Verpflichteten sind Leistungen nach §§ 19–32
SGB II Einkommen. Leistungen f�r Unterkunft und
Heizung (§ 22 SGB II), die �ber die Wohnbedarfss�tze
in den Selbstbehalten hinausgehen, erhçhen nicht die
Leistungsf�higkeit.

Beim Berechtigten sind Leistungen nach § 24 SGB II
als Einkommen zu ber�cksichtigen sowie grunds�tzlich
Leistungen nach § 16 Abs. 3 und § 29 SGB II, soweit
diese Zahlungen nicht durch einen tats�chlich vorhan-
denen Mehraufwand verbraucht werden. Die �brigen
Leistungen nach dem SGB II sind grunds�tzlich kein
Einkommen, es sei denn, der Anspruch kann nach § 33
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Abs. 2 SGB II nicht �bergeleitet werden oder die Nicht-
ber�cksichtigung der Leistung ist treuwidrig (BGH v.
17.3.1999 – XII ZR 139/97, MDR 1999, 744 = FamRZ
1999, 843 [847]; v. 27.9.2000 – XII ZR 174/98, BGHRe-
port 2001, 382 = MDR 2001, 694 = FamRZ 2001, 619
[620]). Letzteres kommt in Betracht, wenn zum Zeit-
punkt der letzten m�ndlichen Verhandlung eine �ber-
leitung nicht erfolgt ist.

2.3 Wohngeld,
soweit es nicht erhçhte Wohnkosten deckt.

2.4 BAfçG-Leistungen,
auch soweit sie als Darlehen gew�hrt werden, mit Aus-
nahme von Vorausleistungen nach §§ 36,37 BAfçG.

2.5 Erziehungsgeld
nur in den Ausnahmef�llen des § 9 S. 2 BErzGG.

2.6 Unfall- und Versorgungsrenten
(z.B. nach dem BVersG) nach Maßgabe des § 1610a
BGB.

2.7 Leistungen aus der Pflegeversicherung, Blinden-
geld u.�.

Leistungen aus der Pflegeversicherung an den Pflegling,
Blindengeld, Schwerbesch�digten- und Pflegezulagen,
jeweils nach Maßgabe des § 1610a BGB.

2.8 Pflegegeld
Der Anteil des Pflegegeldes bei der Pflegeperson, durch
den ihre Bem�hungen abgegolten werden; bei Pflegegeld
aus der Pflegeversicherung gilt dies nach Maßgabe des
§ 13 Abs. 6 SGB XI.

2.9 Grundsicherungsleistungen
Die Leistungen gem�ß §§ 41–43 SGB XII sind beim
Berechtigten im Rahmen von Verwandtenunterhalts-
anspr�chen in der Regel als Einkommen zu ber�ck-
sichtigen.

Im Rahmen von Ehegattenunterhaltsanspr�chen sind
sie im Regelfall nicht als Einkommen zu bewerten.

2.10 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII und 2.11
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Diese Leistungen sind nicht als Einkommen zu bewer-
ten. Die Unterhaltsforderung eines Empf�ngers dieser
Leistungen kann in Ausnahmef�llen treuwidrig sein
(BGH v. 17.3.1999 – XII ZR 139/97, MDR 1999, 744 =
FamRZ 1999, 843 [847]; v. 27.9.2000 – XII ZR 174/98,
BGHReport 2001, 382 = MDR 2001, 694 = FamRZ 2001,
619 [620]).

2.12 Leistungen nach den Vermçgensbildungs-
gesetzen

beeinflussen das Einkommen nicht, d.h. der vermçgens-
wirksame Anlagebetrag mindert das Einkommen nicht;
andererseits erhçhen vermçgenswirksame Beitr�ge des
Arbeitgebers und die Sparzulage nicht das Einkommen.

3. Kindergeld
wird nicht zum Einkommen gerechnet (vgl. Nr. 14).

4. Geldwerte Zuwendungen des Arbeitgebers
Geldwerte Zuwendungen aller Art des Arbeitgebers, z.B.
Firmenwagen oder freie Kost und Logis, sind Einkom-
men, soweit sie entsprechende Eigenaufwendungen er-
sparen.

5. Wohnwert
Der Wohnvorteil durch mietfreies Wohnen im eigenen
Heim ist als wirtschaftliche Nutzung des Vermçgens
unterhaltsrechtlich wie Einkommen zu behandeln. Neben
dem Wohnwert sind auch Zahlungen nach dem Eigen-
heimzulagengesetz anzusetzen. Ein Wohnvorteil liegt nur
vor, soweit der Wohnwert den ber�cksichtigungsf�higen
Schuldendienst, erforderliche Instandshaltungskosten
und die verbrauchsunabh�ngigen Kosten, mit denen ein
Mieter �blicherweise belastet wird, �bersteigt. Auszuge-
hen ist vom vollen Mietwert (objektiver Wohnwert).
Wenn es nicht mçglich oder nicht zumutbar ist, die
Wohnung aufzugeben und das Objekt zu vermieten oder
zu ver�ußern, kann statt dessen die ersparte Miete ange-
setzt werden, die angesichts der wirtschaftlichen Verh�lt-
nisse angemessen w�re (subjektiver Wohnwert). Dies
kommt insbesondere f�r die Zeit bis zur Scheidung in
Betracht, wenn ein Ehegatte das Eigenheim allein be-
wohnt (vgl. f�r den Trennungsunterhalt: BGH v. 22.4.
1998 – XII ZR 161/96, MDR 1998, 781 = FamRZ 1998,
899 ff.; v. 20.10.1999 – XII ZR 297/97, MDR 2000, 215 =
FamRZ 2000, 351 ff., f�r den nachehelichen Unterhalt:
BGH v. 5.4.2000 – XII ZR 96/98, MDR 2000, 769 =
FamRZ 2000, 950 ff., beim Elternunterhalt: BGH v.
19.3.2003 – XII ZR 123/00, MDR 2003, 1183 = BGHRe-
port 2003, 954 m. Anm. Borth = FamRZ 2003, 1179 ff.).
Als Untergrenze f�r den subjektiven Wohnwert ist der
Kaltmietanteil im kleinen Selbstbehalt anzusetzen. Bei
hçherem Einkommen ist der Wohnwert angemessen zu
erhçhen.

6. Haushaltsf�hrung
F�hrt jemand einem leistungsf�higen Dritten den Haus-
halt, so ist hierf�r ein Einkommen anzusetzen (BGH v.
20.5.1987 – IVb ZR 50/86, FamRZ 1987, 1011 =
NJW-RR 1987, 1282; BGH v. 21.12.1988 – IVb ZR
18/88, MDR 1989, 528 = FamRZ 1989, 487 = NJW-RR
1989, 1083; BGH v. 14.12.1994 – XII ZR 180/93, MDR
1995, 821 = FamRZ 1995, 344); bei Haushaltsf�hrung
durch einen Nichterwerbst�tigen geschieht das in der
Regel mit einem Betrag 380 E.

7. Einkommen aus unzumutbarer Erwerbst�tigkeit
kann nach Billigkeit ganz oder teilweise unber�cksichtigt
werden.

8. Freiwillige Zuwendungen Dritter
(z.B. Geldleistungen, kostenloses Wohnen) sind als Ein-
kommen zu ber�cksichtigen, wenn dies dem Willen des
Dritten entspricht.

9. Erwerbsobliegenheit und Einkommensfiktion
Einkommen kçnnen auch aufgrund einer unterhaltsrecht-
lichen Obliegenheit erzielbare Eink�nfte sein (fiktives
Einkommen).
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10. Bereinigung des Einkommens

10.1 Steuern und Vorsorgeaufwendungen
Vom Bruttoeinkommen sind Steuern, Sozialabgaben und
angemessene Vorsorgeaufwendungen abzusetzen (Netto-
einkommen). Zu den angemessenen Vorsorgeaufwen-
dungen kann auch die zus�tzliche Altersversorgung im
Rahmen der steuerlichen Fçrderung nach § 10a EStG
z�hlen. Ziffer 1.7 gilt entsprechend.

Es besteht die Obliegenheit, Steuervorteile in zumut-
barem Rahmen in Anspruch zu nehmen.

10.2 Berufsbedingte Aufwendungen,
die sich von den privaten Lebenshaltungskosten nach
objektiven Merkmalen eindeutig abgrenzen lassen, sind
im Rahmen des Angemessenen vom Nettoeinkommen
aus unselbst�ndiger Arbeit abzuziehen.

10.2.1 Pauschale/konkrete Aufwendungen

Bei Vorliegen entsprechender Anhaltspunkte kann eine
Pauschale von 5 % des Nettoeinkommens (maximal
150 E) abgesetzt werden. Diese Pauschale wird vom
Nettoeinkommen vor Abzug von Schulden und beson-
deren Belastungen abgezogen. �bersteigen die berufs-
bedingten Aufwendungen diese Pauschale, so sind sie im
Einzelnen darzulegen.

10.2.2. Fahrtkosten

Ein Abzug von Fahrtkosten zur Arbeitsst�tte mit dem
eigenen PKW erfolgt grunds�tzlich nur in Hçhe der Fahr-
kosten çffentlicher Verkehrsmittel, wenn deren Benut-
zung zumutbar ist. Ist wegen schwieriger çffentlicher
Verkehrsverbindungen oder aus sonstigen Gr�nden die
Benutzung eines PKW als angemessen anzuerkennen, so
wird eine Kilometerpauschale in Hçhe des Betrages nach
§ 5 Abs. 2 Nr. 2 JVEG (zurzeit 0,30 E f�r jeden gefahre-
nen Kilometer) ber�cksichtigt. Anhaltspunkte f�r die Be-
stimmung der Angemessenheit kçnnen einerseits die ehe-
lichen Lebensverh�ltnisse und andererseits das Verh�ltnis
der Fahrtkosten zu dem Einkommen sein.

Die Fahrtkostenpauschale deckt in der Regel sowohl die
laufenden Betriebskosten als auch die Anschaffungskos-
ten des PKW ab.

Bei hoher Fahrleistung ist, da die Fahrtkosten nicht
gleichm�ßig ansteigen, eine abweichende Bewertung ver-
anlasst. In der Regel kann bei einer Entfernung von mehr
als 30 km (einfach) und einer PKW-Nutzung an ca. 220
Tagen im Jahr f�r jeden Mehrkilometer die Pauschale auf
die H�lfte des Satzes herabgesetzt werden.

Bei unverh�ltnism�ßig hohen Fahrtkosten infolge weiter
Entfernung zum Arbeitsplatz kommt auch eine Obliegen-
heit zu einem Wohnortwechsel in Betracht (BGH v.
21.1.1998 – XII ZR 117/96, FamRZ 1998, 1501 [1502]).

10.2.3 Ausbildungsaufwand

Bei Vorliegen entsprechender Anhaltspunkte kann eine
Pauschale von 5 % der Ausbildungsverg�tung abgesetzt
werden. �bersteigen die Aufwendungen diese Pauschale,
so sind sie im Einzelnen darzulegen (vgl. Ziff. 10.2.1).

10.3 Kinderbetreuung
Kinderbetreuungskosten sind abzugsf�hig, soweit die Be-
treuung durch Dritte infolge der Berufst�tigkeit erforder-
lich ist. Geht ein Ehegatte einer Erwerbst�tigkeit nach,
obwohl er wegen der Betreuung eines oder mehrerer
minderj�hriger Kinder hierzu nicht gehalten ist, so kann
ihm wegen der Mehrbelastung zus�tzlich noch ein Betrag
bis zu 220 E anrechnungsfrei belassen werden (§ 287
ZPO).

10.4 Schulden
Ber�cksichtigungsw�rdige Schulden (Zins und Tilgung)
sind abzuziehen; die Abzahlung soll im Rahmen eines
vern�nftigen Tilgungsplanes in angemessenen Raten er-
folgen. Zur Obliegenheit, ein Verbraucherinsolvenzver-
fahren einzuleiten, vgl. BGH v. 23.2.2005 – XII ZR
114/03, BGHReport 2005, 713m. Anm. Hauß = FamRZ
2005, 608 ff. Bei der Bedarfsermittlung f�r den Ehegat-
tenunterhalt sind grunds�tzlich ehepr�gende Verbindlich-
keiten abzusetzen. Beim Verwandtenunterhalt sowie bei
Leistungsf�higkeit/Bed�rftigkeit f�r den Ehegattenunter-
halt erfolgt eine Abw�gung nach den Umst�nden des
Einzelfalls. Bei der Zumutbarkeitsabw�gung sind Interes-
sen des Unterhaltsschuldners, des Drittgl�ubigers und des
Unterhaltsgl�ubigers, vor allem minderj�hriger Kinder,
mit zu ber�cksichtigen. Bei der Unterhaltsbemessung
nach einem fiktiven Einkommen ist auch ein fiktiver
Schuldendienst ber�cksichtigungsf�hig.

10.5 Unterhaltsleistungen
(bleibt unbesetzt)

10.6 Vermçgensbildung
Vermçgensbildende Aufwendungen sind im angemesse-
nen Rahmen abzugsf�hig.

Kindesunterhalt

11. Bemessungsgrundlage (Tabellenunterhalt)
Der Barunterhalt minderj�hriger und noch im elterlichen
Haushalt lebender vollj�hriger unverheirateter Kinder be-
stimmt sich nach den S�tzen der D�sseldorfer Tabelle
ohne Bedarfskontrollbetr�ge (Anhang 1). Bei minderj�h-
rigen Kindern kann er als Festbetrag oder als Vomhun-
dertsatz des Regelbetrags geltend gemacht werden.

11.1 Kranken- und Pflegeversicherungsbeitr�ge
Die Tabellens�tze der D�sseldorfer Tabelle enthalten
keine Kranken- und Pflegeversicherungsbeitr�ge f�r das
Kind, wenn dieses nicht in einer gesetzlichen Familien-
versicherung mitversichert ist. Dieser Aufwand gehçrt
jedoch zum Grundbedarf und ist vom Barunterhalts-
pflichtigen allein zu tragen. Besteht f�r das Kind eine
freiwillige Krankenversicherung, so sind die hierf�r
erforderlichen Beitr�ge vom Unterhaltsverpflichteten
zus�tzlich zu zahlen, zur Ermittlung des Tabellenunter-
halts jedoch vom Einkommen abzusetzen.

11.2 Eingruppierung
Die Tabellens�tze sind auf den Fall zugeschnitten, dass
der Unterhaltspflichtige einem Ehegatten und zwei Kin-
dern Unterhalt zu gew�hren hat. Bei einer grçßeren oder
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geringeren Anzahl Unterhaltsberechtigter sind i.d.R. Ab-
oder Zuschl�ge durch Einstufung in niedrigere oder hç-
here Einkommensgruppen vorzunehmen. Eine Aufstu-
fung um zwei Einkommensgruppen kommt in Betracht,
wenn die Unterhaltspflicht nur gegen�ber einem Kind
besteht. Liegt insoweit das verf�gbare Einkommen des
Unterhaltspflichtigen im Bereich der Einkommensgruppe
1, ist f�r die Aufstufung eine besondere Pr�fung notwen-
dig.

12. Minderj�hrige Kinder

12.1 Betreuungs-/Barunterhalt
Der sorgeberechtigte Elternteil, der ein minderj�hriges
Kind betreut, leistet in der Regel hierdurch seinen Beitrag
zum Kindesunterhalt (§ 1606 Abs. 3 S. 2 BGB).

12.2 Einkommen des Kindes
wird bei beiden Eltern h�lftig angerechnet.

12.3 Beiderseitige Barunterhaltspflicht/Haftungs-
anteil

Der betreuende Elternteil braucht neben dem anderen
Elternteil in der Regel keinen Barunterhalt zu leisten, es
sei denn, sein Einkommen ist bedeutend hçher als das des
anderen Elternteils (§ 1606 Abs. 3 S. 2 BGB – etwa bei
dreifach hçherem verf�gbarem Einkommen und guten
Vermçgensverh�ltnissen – vgl. BGH v. 26.10.1983 –
IVb ZR 13/82, MDR 1984, 301 = FamRZ 1984, 39 =
NJW 1984, 303), oder der eigene angemessene Unterhalt
des sonst allein barunterhaltspflichtigen Elternteils ist
gef�hrdet (§ 1603 Abs. 2 S. 3 BGB). Im letzteren Fall
kann jedoch nach der „Hausmann“-Rechtsprechung eine
Haftung in Betracht kommen. Sind bei ausw�rtiger Un-
terbringung beide Eltern zum Barunterhalt verpflichtet,
haften sie anteilig nach § 1606 Abs. 3 S. 1 BGB f�r den
Gesamtbedarf (vgl. 13.3). Der Verteilungsschl�ssel kann
unter Ber�cksichtigung des Betreuungsaufwandes wer-
tend ver�ndert werden.

12.4 Zusatzbedarf
Bei Zusatzbedarf (Prozesskostenvorschuss, Mehrbedarf,
Sonderbedarf) gilt § 1606 Abs. 3 S. 1 BGB (vgl. Nr. 13.3).

13. Vollj�hrige Kinder

13.1 Bedarf
Beim Bedarf vollj�hriger Kinder ist zu unterscheiden, ob
sie noch im Haushalt der Eltern/eines Elternteils leben
oder einen eigenen Hausstand haben.

13.1.1 F�r vollj�hrige Kinder, die noch im Haushalt der
Eltern oder eines Elternteils wohnen, gilt die Altersstufe 4
der D�sseldorfer Tabelle. Sind beide Elternteile leis-
tungsf�hig (vgl. Nr. 21.3.1), ist der Bedarf des Kindes
i.d.R. nach dem zusammengerechneten Einkommen zu
bemessen. Hierbei findet z.B. bei einer Unterhaltsver-
pflichtung gegen�ber nur einem Kind eine Hçherstufung
nur um eine Einkommensgruppe statt (OLG Hamm v.
16.9.1992 – 10 UF 183/92, FamRZ 1993, 353 [355],
best�tigt durch BGH v. 2.3.1994 – XII ZR 215/92,
MDR 1994, 1013 = FamRZ 1994, 696 [697]). F�r die
Haftungsquote gilt Nr. 13.3. Ein Elternteil hat jedoch

hçchstens den Unterhalt zu leisten, der sich allein aus
seinem Einkommen aus der D�sseldorfer Tabelle ergibt.

Dies gilt auch f�r ein Kind i.S. des § 1603 Abs. 2 S. 2
BGB.

Erzielt das vollj�hrige Kind eigenes Einkommen, betr�gt
der Unterhaltsbedarf (ohne Kranken-/Pflegeversiche-
rungsbedarf) mindestens monatlich 530 E.
13.1.2 Der angemessene Bedarf eines vollj�hrigen Kindes
mit eigenem Hausstand betr�gt in der Regel monatlich
640 E (darin sind enthalten Kosten f�r Unterkunft und
Heizung bis zu 270 E), ohne Beitr�ge zur Kranken- und
Pflegeversicherung. Von diesem Betrag kann bei erhçh-
tem Bedarf oder mit R�cksicht auf die Lebensstellung der
Eltern abgewichen werden.

13.2 Einkommen des Kindes
Auf den Unterhaltsbedarf werden Eink�nfte des Kindes,
auch BAfçG-Darlehen und Ausbildungsbeihilfen (gek�rzt
um ausbildungsbedingte Aufwendungen, vgl. Nr. 10. 2. 3)
angerechnet. Bei Eink�nften aus unzumutbarer Erwerbs-
t�tigkeit gilt § 1577 Abs. 2 BGB entsprechend.

13.3 Beiderseitige Barunterhaltspflicht/Haftungs-
anteil

F�r den Bedarf des Vollj�hrigen haften die Eltern anteilig
nach dem Verh�ltnis ihrer verf�gbaren Einkommen. Vor
der Bildung der Haftungsquote ist der angemessene
Selbstbehalt jedes Elternteils und der Unterhalt vorrangig
Berechtigter abzusetzen (vgl. zur Berechnungsmethode
BGH v. 6.11.1985 – IVb ZR 45/84, MDR 1986, 301 =
FamRZ 1986, 151 = NJW-RR 1986, 426; v. 6.11.1985 –
IVb ZR 69/84, MDR 1986, 300 = FamRZ 1986, 153 =
NJW-RR 1986, 293). Die Haftung ist auf den Tabellen-
betrag nach Maßgabe des eigenen Einkommens des je-
weils Verpflichteten begrenzt.

Diese Berechnung findet f�r den Bedarf des vollj�hrigen
Sch�lers i.S. des § 1603 Abs. 2 S. 2 BGB entsprechende
Anwendung: zur Bildung der Haftungsquote ist vorab der
angemessene Selbstbehalt jedes Elternteils und der Bar-
bedarf weiterer jetzt gleichrangiger Kinder abzusetzen,
wenn der verbleibende Betrag zur Bedarfsdeckung aller
Kinder ausreicht. Ist dies nicht der Fall (Mangelfall) wird
der Selbstbehalt auf den notwendigen Selbstbehalt herab-
gesetzt. Außerdem ist statt eines Vorwegabzugs des Be-
darfs der anderen Kinder der Bedarf des vollj�hrigen
Kindes aus dem nach Abzug des eigenen Selbstbehalts
der Eltern verbleibenden Betrag anteilig zu befriedigen
Zur Berechnungsweise im �brigen vgl. BGH v. 9.1.2002
– XII ZR 34/00, BGHReport 2002, 498 m. Anm. Hauß =
MDR 2002, 826 = FamRZ 2002, 815 (818).

14. Verrechnung des Kindergeldes
Es wird nach § 1612b BGB ausgeglichen.

Zur Verrechnung bei Minderj�hrigen nach § 1612b
Abs. 5 BGB siehe Verrechnungstabelle Anhang 2.

Ehegattenunterhalt
15. Unterhaltsbedarf
Der Unterhaltsanspruch eines bed�rftigen Ehegatten
(§§ 1361, 1569 ff. BGB) besteht in dem Unterschieds-
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betrag zwischen seinem eheangemessenen Bedarf und
seinen tats�chlich erzielten oder zurechenbaren Eink�nf-
ten im Rahmen der Leistungsf�higkeit des Verpflichteten.

15.1 Bedarf nach ehelichen Lebensverh�ltnissen
Bei der Bedarfsbemessung darf nur ehepr�gendes Ein-
kommen ber�cksichtigt werden. Ehepr�gend sind die
zum Zeitpunkt der Scheidung verf�gbaren Mittel. Ein-
k�nfte eines Ehegatten, die aus einer erst nach der Tren-
nung aufgenommenen oder ausgeweiteten Erwerbst�tig-
keit erzielt werden, sind bei der Bedarfsermittlung zu
ber�cksichtigen, wenn diese Berufst�tigkeit anstelle einer
zuvor geleisteten Haushaltsf�hrung aufgenommen wor-
den ist (BGH v. 13.6.2001 – XII ZR 343/99, MDR 2001,
991 = BGHReport 2001, 549 m. Anm. Niepmann =
FamRZ 2001, 986 = NJW 2001, 2254). Nach der Schei-
dung eintretende Einkommensminderungen sind f�r die
Bedarfsbemessung zu ber�cksichtigen, sofern sie nicht
auf einer Verletzung von Erwerbsobliegenheiten beruhen
(BGH v. 29.1.2003 – XII ZR 92/01, MDR 2003, 695 =
BGHReport 2003, 536 m. Anm. K�hner = FamRZ 2003,
590 [591]). Eink�nfte, die aus einer �berobligationsm�ßig
ausge�bten Erwerbst�tigkeit erzielt werden, pr�gen die
ehelichen Lebensverh�ltnisse nicht (BGH v. 22.1.2003 –
XII ZR 186/01, MDR 2003, 697 = BGHReport 2003, 495
= FamRZ 2003, 518).

15.2 Halbteilung und Erwerbst�tigenbonus
Der eheangemessene Bedarf eines Ehegatten (ohne Vor-
sorgebedarf) betr�gt 1/2 des den ehelichen Lebensverh�lt-
nissen entsprechenden Einkommens eines oder beider
Ehegatten, bereinigt um die ber�cksichtigungsf�higen
Lasten und den Tabellen-Kindesunterhalt. Erbringt der
Verpflichtete sowohl Bar- als auch Betreuungsunterhalt,
so gilt Nr. 10.3 (BGH v. 29.11.2000 – XII ZR 212/98,
BGHReport 2001, 76 = MDR 2001, 510 = FamRZ 2001,
350).

Auf Erwerbst�tigkeit beruhendes Einkommen der Ehe-
gatten wird vorab um einen Bonus von 1/7 bereinigt.
Dieser wird jeweils nach Abzug der mit der Erzielung
des Erwerbseinkommens verbundenen Aufwendungen
(Werbungskosten) sowie grunds�tzlich der ehelichen
Lasten und des von dem Erwerbst�tigen zu leistenden
Kindesunterhalts berechnet. Sind mit der Erzielung von
Nichterwerbseinkommen (insbes. Wohnvorteil, Kapital-
eink�nfte pp) besondere Aufwendungen verbunden, wer-
den diese von der jeweiligen Einkunftsart abgezogen.

15.3 Konkrete Bedarfsbemessung
Ein eheangemessener Unterhaltsbedarf (Elementarunter-
halt) kann bis zu einem Betrag von 2200 E als Quoten-
unterhalt geltend gemacht werden. Ein dar�ber hinaus-
gehender Bedarf muss konkret dargelegt werden. Eigenes
Einkommen des bed�rftigen Ehegatten – Erwerbsein-
kommen nach Abzug des Erwerbst�tigenbonus – ist hie-
rauf anzurechnen.

15.4 Vorsorgebedarf/Zusatz- und Sonderbedarf
Werden Altervorsorge-, Kranken- und Pflegeversiche-
rungskosten vom Berechtigten gesondert geltend ge-
macht oder vom Verpflichteten bezahlt, sind diese von

dem Einkommen des Pflichtigen vorweg abzuziehen. Der
Vorwegabzug unterbleibt, soweit nicht verteilte Mittel
zur Verf�gung stehen, z.B. durch Anrechnung nicht pr�-
genden Einkommens des Berechtigten auf seinen Bedarf.

Bei der Bemessung des Altersvorsorgebedarfs kann nach
den Grunds�tzen der Bremer Tabelle verfahren werden.
Altersvorsorgeunterhalt kann i.d.R. nur dann verlangt
werden, wenn der angemessene Eigenbedarf (großer
Selbstbehalt) gedeckt ist. Der Beitrag f�r Krankenver-
sicherung und Pflegeversicherung ist in jeweils nach-
zuweisender konkreter Hçhe zu ber�cksichtigen.

15.5 Trennungsbedingter Mehrbedarf
Trennungsbedingter Mehrbedarf kann zus�tzlich ber�ck-
sichtigt werden, wenn ausnahmsweise noch die Anrech-
nungsmethode Anwendung findet. Obergrenze ist das
Ergebnis der Differenzmethode.

16. Bed�rftigkeit
Eigene (erzielte oder zurechenbare) Eink�nfte des Be-
rechtigten sind auf den Bedarf anzurechnen, wobei das
bereinigte Nettoerwerbseinkommen um den Erwerbst�ti-
genbonus zu vermindern ist.

17. Erwerbsobliegenheit

17.1 Bei Kindesbetreuung
Bei Kindesbetreuung besteht in der Regel keine Erwerbs-
obliegenheit des berechtigt betreuenden Ehegatten, bevor
das j�ngste Kind in die dritte Grundschulklasse kommt.
Ab Beginn der dritten Grundschulklasse bis zur Voll-
endung des 15. Lebensjahres des j�ngsten Kindes besteht
in der Regel eine Obliegenheit zur teilweisen, danach zur
vollen Erwerbst�tigkeit. Davon kann abgewichen werden,
vor allem bei mehreren Kindern oder bei Fortsetzung
einer bereits vor Trennung nicht wegen einer Notlage
ausge�bten T�tigkeit.

17.2 Bei Trennungsunterhalt
In der Regel besteht f�r den Berechtigten im ersten Jahr
nach der Trennung keine Obliegenheit zur Aufnahme
oder Ausweitung einer Erwerbst�tigkeit.

Weitere Unterhaltsanspr�che

18. Anspr�che aus § 1615l
Der Bedarf nach § 1615l BGB bemisst sich nach der
Lebensstellung des betreuenden Elternteils. Erleidet die-
ser einen konkreten Verdienstausfall, ist er auch f�r den
Unterhalt zu Grunde zu legen.

Der Mindestbedarf entspricht in der Regel dem notwen-
digen Selbstbehalt (890 E).

19. Bedarf beim Elternunterhalt
Der Bedarf bemisst sich nach der eigenen Lebensstel-
lung des unterhaltsberechtigten Elternteils, wobei nach-
teilige Ver�nderungen der Lebensverh�ltnisse, wie sie
regelm�ßig mit dem Eintritt in den Ruhestand einher-
gehen, zu ber�cksichtigen sind. Auch bei bescheidenen
wirtschaftlichen Verh�ltnissen ist die Untergrenze des
Bedarfs so zu bemessen, dass das Existenzminimum
sichergestellt wird (vgl. BGH v. 19.2.2003 – XII ZR
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67/00, MDR 2003, 875 = BGHReport 2003, 735 m. Anm.
Born = FamRZ 2003, 860 ff.). Bei einem Heimaufent-
halt wird der Bedarf durch die dadurch anfallenden
Kosten einschl. der f�r die privaten Bed�rfnisse gew�hr-
ten Leistungen nach dem SGB XII bestimmt (vgl. Urteil
des BGH v. 7.7.2004 – XII ZR 272/02, MDR 2004, 1358
= BGHReport 2004, 1486 = FamRZ 2004, 1370 ff.).

20. Lebenspartnerschaft
bleibt einstweilen offen

Leistungsf�higkeit und Mangelfall

21. Selbstbehalt

21.1 Grundsatz
Es ist zu unterscheiden zwischen dem notwendigen
(§ 1603 Abs. 2 BGB), dem angemessenen (§ 1603 Abs. 1
BGB) und dem eheangemessenen (§§ 1361 Abs. 1, 1578
Abs. 1, 1581 BGB) Selbstbehalt.

21.2 Notwendiger Selbstbehalt
F�r Eltern gegen�ber minderj�hrigen Kindern und diesen
nach § 1603 Abs. 2 S. 2 BGB gleichgestellten Kindern
gilt im Allgemeinen der notwendige Selbstbehalt als
unterste Grenze der Inanspruchnahme. Er betr�gt 890 E.
Davon entfallen 510 E auf den allgemeinen Lebensbedarf
und 380 E auf den Wohnbedarf (290 E Kaltmiete, 90 E

Nebenkosten und Heizung). Verursacht der Umgang des
Unterhaltspflichtigen mit den minderj�hrigen Kindern
besondere Kosten, die er nur unter Gef�hrdung seines
Selbstbehalts aufbringen kçnnte, kommt eine maßvolle
Erhçhung in Betracht (BGH v. 23.2.2005 – XII ZR
56/02, BGHReport 2005, 790 = FamRZ 2005, 706 ff. =
FamRB 2005, 163).

21.3 Angemessener Selbstbehalt
Im �brigen gilt beim Verwandtenunterhalt der angemes-
sene Selbstbehalt.

21.3.1 Er betr�gt gegen�ber vollj�hrigen Kindern und
Enkeln 1100 E. Davon entfallen 620 E auf den allgemei-
nen Lebensbedarf und 480 E auf den Wohnbedarf (370 E

Kaltmiete, 110 E Nebenkosten und Heizung).

Der Selbstbehalt gegen�ber einem Anspruch nach
§ 1615l BGB bemisst sich entsprechend § 1581 BGB,
vgl. dazu Ziffer 21.4. der Unterhaltsgrunds�tze. Es gilt
der Halbteilungsgrundsatz (vgl. dazu BGH v.
15.12.2004 – XII ZR 121/03, BGHReport 2005, 431 m.
Anm. Luthin = MDR 2005, 575 = FamRZ 2005, 442 ff.).

21.3.2 Elternunterhalt
Gegen�ber Eltern betr�gt er mindestens 1400 E, wobei
die H�lfte des diesen Mindestbetrag �bersteigenden Ein-
kommens zus�tzlich anrechnungsfrei bleibt. In diesem
Mindestbetrag sind Kosten f�r Unterkunft und Heizung
in Hçhe von 480 E (370 E kalt, 110 E Nebenkosten und
Heizung) enthalten.

21.4 Eheangemessener Selbstbehalt
Gegen�ber Ehegatten gilt grunds�tzlich der eheangemes-
sene Selbstbehalt. Er entspricht dem angemessenen Un-
terhaltsbedarf des Berechtigten (Nr. 15), darf aber gegen-

�ber dem getrenntlebenden Ehegatten den notwendigen
Selbstbehalt nicht unterschreiten. Im Geschiedenenunter-
halt und der dabei nach § 1581 BGB zu treffenden Bil-
ligkeitsabw�gung ist sicherzustellen, dass dem Unter-
haltspflichtigen gegen�ber dem unterhaltsberechtigten
Ehegatten ein angemessener Betrag zur Sicherung seiner
Existenz verbleibt. Dabei dient ein Betrag in Hçhe des
großen Selbstbehalts (1100 E monatlich) als Anhalts-
punkt.

21.5 Anpassung des Selbstbehalts
21.5.1 Beim Kindesunterhalt kann der jeweilige Selbst-
behalt unterschritten werden, wenn der eigene Unterhalt
des Pflichtigen ganz oder teilweise durch seinen Ehegat-
ten gedeckt ist (vgl. Nr. 22).

21.5.2 Die Wohnanteile in den Selbstbehalten kçnnen
angemessen erhçht werden, wenn der Einsatzbetrag im
Einzelfall erheblich �berschritten wird und dies nicht
vermeidbar ist.

21.5.3 Lebt der Unterhaltspflichtige mit einem neuen
Partner in Haushaltsgemeinschaft, so ist das allein kein
Grund f�r eine Reduzierung des Selbstbehalts.

22. Bedarf des mit dem Pflichtigen zusammenleben-
den Ehegatten

22.1 Minderj�hrige und privilegierte vollj�hrige
Kinder

Ist bei Unterhaltsanspr�chen minderj�hriger und diesen
nach § 1603 Abs. 2 S. 2 BGB gleichgestellter Kinder der
Unterhaltspflichtige verheiratet, werden f�r den mit ihm
zusammenlebenden Ehegatten mindestens 650 E ange-
setzt.

22.2 Vollj�hrige Kinder, Enkel, Anspr�che aus
§ 1615l

Ist bei Unterhaltsanspr�chen vollj�hriger Kinder, Enkel
oder nach § 1615l Abs. 1 und 2 BGB der Unterhalts-
pflichtige verheiratet, werden f�r den mit ihm zusammen-
lebenden Ehegatten mindestens 800 E angesetzt.

22.3 Elternunterhalt
Ist bei Unterhaltsanspr�chen der Eltern das unterhalts-
pflichtige Kind verheiratet, werden f�r den mit ihm zu-
sammenlebenden Ehegatten mindestens 1050 E ange-
setzt. Im Familienbedarf von 2450 E (1400 + 1050 E)
sind Kosten f�r Unterkunft und Heizung in Hçhe von
800 E (640 E kalt + 160 E Nebenkosten und Heizung)
enthalten.

23. Mangelfall

23.1 Grundsatz
Ein absoluter Mangelfall liegt vor, wenn das Einkommen
des Verpflichteten zur Deckung seines notwendigen
Selbstbehalts und der gleichrangigen Unterhaltsanspr�-
che nicht ausreicht. Zur Feststellung des Mangelfalls
entspricht der einzusetzende Bedarf f�r minderj�hrige
und diesen nach § 1603 Abs. 2 S. 2 BGB gleichgestellten
Kindern dem Tabellenbetrag, f�r den getrenntlebenden/
geschiedenen Ehegatten seinem Restbedarf (Nr. 15, 16).
Der Vorwegabzug des Kindesunterhalts bei getrennt-
lebenden oder geschiedenen Ehegatten kann unterbleiben,
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soweit sich daraus ein Missverh�ltnis zum wechselseitigen
Bedarf der Beteiligten ergibt (zur Berechnungsweise vgl.
BGH v. 22.1.2003 – XII ZR 2/00, MDR 2003, 573 =
BGHReport 2003, 379 m. Anm. Borth = FamRZ 2003,
363 ff.).

23.2 Die Einsatzbetr�ge im Mangelfall belaufen sich
23.2.1 bei minderj�hrigen und diesen nach § 1603 Abs. 2
S. 2 BGB gleichgestellten Kindern nach Gruppe 6 der
D�sseldorfer Tabelle,

23.2.2 bei getrenntlebenden/geschiedenen Ehegatten auf
890 E,

23.2.3 bei mit dem Pflichtigen zusammenlebenden Ehe-
gatten auf 650 E (vgl. Nr. 22.1)

Anrechenbares Einkommen (ohne Erwerbst�tigenbonus)
ist vom Einsatzbetrag abzuziehen (vgl. auch hierzu BGH
v. 22.1.2003 – XII ZR 2/00, MDR 2003, 573 = BGHRe-
port 2003, 379 m. Anm. Borth = FamRZ 2003, 363 ff.).

23.3 Berechnung
Die nach Abzug des notwendigen Selbstbehalts des Un-
terhaltspflichigen verbleibende Verteilungsmasse ist an-
teilig auf alle gleichrangigen Unterhaltsberechtigten im
Verh�ltnis ihrer Einsatzbetr�ge zu verteilen. Das im Rah-
men dieser Berechnung gewonnene Ergebnis ist auf seine
Angemessenheit zu �berpr�fen.

23.4 F�r die Kindergeldverrechnung gilt § 1612b
BGB.

Sonstiges

24. Rundung
Der Unterhaltsbetrag ist auf volle E zu runden.

25. Ost-West-F�lle
Bei sog. Ost-West-F�llen richtet sich der Bedarf das
Kindes nach der an seinem Wohnsitz geltenden Unter-
haltstabelle, der Selbstbehalt des Pflichtigen nach den an
dessen Wohnsitz geltenden Selbstbehalts�tzen.

Anhang

1. D�sseldorfer Tabelle

Anrechenbares Ein-
kommen des Unter-
haltspflichtigen in E 0–5 6–11 12–17 ab 18 Vomhundertsatz

1. bis 1300 204 247 291 335 100

2. 1300–1500 219 265 312 359 107

3. 1500–1700 233 282 332 382 114

4. 1700–1900 247 299 353 406 121

5. 1900–2100 262 317 373 429 128

6. 2100–2300 276 334 393 453 135

7. 2300–2500 290 351 414 476 142

8. 2500–2800 306 371 437 503 150

9. 2800–3200 327 396 466 536 160

10. 3200–3600 347 420 495 570 170

11. 3600–4000 368 445 524 603 180

12. 4000–4400 388 470 553 637 190

13. 4400–4800 408 494 582 670 200

�ber 4800 nach den Umst�nden des Falles
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2. Kindergeldverrechnungstabelle in Euro
Anrechnung des (h�lftigen) Kindergeldes f�r das 1. bis 3. Kind von je 77 E:

Einkommensgruppe 1 – 5 Jahre 6 – 11 Jahre 12 – 17 Jahre

1 = 100 % 204 – 5 = 199 247 – 0 = 247 291 – 0 = 291

2 = 107 % 219 – 20 = 199 265 – 8 = 257 312 – 0 = 312

3 = 114 % 233 – 34 = 199 282 – 25 = 257 332 – 16 = 316

4 = 121 % 247 – 48 = 199 299 – 42 = 257 353 – 37 = 316

5 = 128 % 262 – 63 = 199 317 – 60 = 257 373 – 57 = 316

6 = 135 % 276 – 77 = 199 334 – 77 = 257 393 – 77 = 316

Anrechnung des (h�lftigen) Kindergeldes f�r das 4. Kind von 89,50 E:

Einkommensgruppe 1 – 5 Jahre 6 – 11 Jahre 12 – 17 Jahre

1 = 100 % 204 – 17,5 = 186,5 247 – 2,5 = 244,5 291 – 0 = 291

2 = 107 % 219 – 32,5 = 186,5 265 – 20,5 = 244,5 312 – 8,5 = 303,5

3 = 114 % 233 – 46,5 = 186,5 282 – 37,5 = 244,5 332 – 28,5 = 303,5

4 = 121 % 247 – 60,5 = 186,5 299 – 54,5 = 244,5 353 – 49,5 = 303,5

5 = 128 % 262 – 75,5 = 186,5 317 – 72,5 = 244,5 373 – 69,5 = 303,5

6 = 135 % 276 – 89,5 = 186,5 334 – 89,5 = 244,5 393 – 89,5 = 303,5
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Ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht aus dem Aschendorff Rechtsverlag 

Erman BGB 11., neu bearbeitete Auflage 2004, gbd. 298,– 2 [D]. ISBN 3-933188-22-9
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„Den Erman loben, hieß schon immer, Eulen nach Athen zu tragen.“
Was RA Dr. Peter Hamacher im Anwaltsblatt 5/2001 zur Vorauflage
gesagt hat, lässt sich auch von der aktuellen 11. Auflage sagen.
Dennoch wollen wir Ihnen das Lob der Fachwelt zur aktuellen
Auflage dieses klassischen zweibändigen Handkommentars nicht
vorenthalten. Schließlich gibt es immer noch den einen oder ande-
ren, der sich noch nicht persönlich von den vielen Vorzügen des
Erman überzeugt hat.
„Der ‚Erman’ [ist] ein feiner, sehr zu empfehlender Kommentar,
der durch die geglückte Verbindung zwischen wissenschaftlich-dog-
matischer Durchdringung der Materie bei gleichzeitiger Praxisnähe

besticht.“ Dr. Martin Menne in KindPrax 5/2004
„Insbesondere die tiefgreifenden Strukturänderungen aufgrund der
Schuldrechtsreform sind in rundum überzeugender Weise einge-
arbeitet.“ RA Dr. Jochen Scheel in NotBZ 12/04
„Der an den Bedürfnissen der Praxis orientierte Kommentar erweist
sich [...] als ausgesprochen benutzerfreundlich und gut handhab-
bar.“ Prof. Dr. Thilo Keil in DZWiR 7/2004
Genug des Lobs? Dann steigen Sie jetzt auf den „Erman“ um. Denn
mehr brauchen Sie nicht. Und mit weniger sollten Sie sich nicht
zufrieden geben.

„ein großer Wurf“
RA Dr. Jochen Scheel in NotBZ 12/04


